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Sachverhalt
Auf der Gemeindevertretersitzung vom 24.09.2020 wurde der Beschluss über die
Durchführung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der berührten 
Behörden/Träger öffentlicher Belange zum 3. Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Windpark Sülte“ der Gemeinde Sülstorf gefasst. Die 
Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Auslegung 
der Entwurfsunterlagen vom 09.11.2020 bis 24.11.2020. Die berührten Behörden 
und Träger öffentlicher Belange wurden zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. Die Stellungnahmen liegen vor.

Auf Grundlage des § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, welche im Rahmen der 
erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vorgebracht wurden. Es ist zu 
prüfen, inwieweit die vorgebrachten Anregungen in der Planung berücksichtigt 
werden sollen. Die Abwägungsdokumentation mit der Abwägungsempfehlung 
liegt der Beschlussvorlage als Anlage bei. Die abgegebenen Stellungnahmen 
werden entsprechend der Abwägungsempfehlung berücksichtigt, teilweise 
berücksichtigt, nicht berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen. 

Die Einwender sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.

Beschlussantrag



1. Die Gemeindevertretung hat die während der erneuten Öffentlichkeits- und
Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB zum 3. Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
"Windpark Sülte" vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und 
gemäß Abwägungsdokumentation (Anlage) abgewogen.

2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, sind vom Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 2022-10_Abwägung_3ter Entwurf_2te_Änd_B-Plan_Nr1_Sülte 

(öffentlich)



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden (§ 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB)  
und 

der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB) 
 

zum 
 

3. Entwurf 
der 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Windpark Sülte“ für das Gebiet südöstlich des Ortsteiles Sülte 
 
 
 

der  
Gemeinde Sülstorf 
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1. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 

Denkmalschutz 

Bauplanung / Bauordnung 

Bauleitplanung 

FD 66 – Straßen- und Tiefbau 

FD 67 – Immissionsschutz / Abfall 

FD 68 – Natur, Wasser, Boden 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

FD 70 - Abfallwirtschaft 

17.12.2020 
01.02.2021 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Nein 

Nein 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Nein 

 

 

Berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Berücksichtigt 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Teilweise berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg 

27.11.2020 Nein 
 
 

Ja 
 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft / EU-
Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 

23.11.2020  
 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.5 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie 

23.11.2020 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.16 Forstamt Friedrichsmoor 19.11.2020 Mit Schreiben vom 17.06.2019 nahm ich bereits umfassend 
Stellung zu oben genanntem Vorhaben. Da die nunmehr 
vorgenommenen Änderungen keinen Einfluss auf die 
forstliche Bewertung des Vorhabens ausüben, verweise ich 
auf die uneingeschränkte Gültigkeit meiner zuvor genannten 
Stellungnahme aus dem Vorjahr. 

Zur Kenntnis genommen 
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2. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nummer Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Alt Zachun 
über Amt Hagenow-Land 

12.11.2020 Nein Nein Zur Kenntnis genommen 

2.2 Hoort 
über Amt Hagenow-Land 

12.11.2020 Nein Nein Zur Kenntnis genommen 

2.3 Lübesse 
über Amt Ludwigslust-Land 
 

25.11.2020 Nein Nein Zur Kenntnis genommen 

2.4 Uelitz 
über Amt Ludwigslust-Land 

25.11.2020 Nein Nein Zur Kenntnis genommen 

2.5 Holthusen 
über Amt Stralendorf 

02.12.2020 Nein Nein Zur Kenntnis genommen 

2.6 Landeshauptstadt Schwerin 11.11.2020 Aus Sicht der Landeshauptstadt Schwerin gibt es zu den 
Änderungen im o.g. B-Plan keine Anmerkungen. 
Im Übrigen verweise ich aber auf meine Stellungnahme zu 
dem B-Plan im 2. Beteiligungsverfahren vom 11.6.2019. 

Zur Kenntnis genommen 
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3. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nummer Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegung des 3. Entwurfs keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 

 

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange ............................................................................................................................................................................................................................. 7 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim ................................................................................................................................................................................................................................................... 7 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ................................................................................................................................................................................................ 22 

1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg ........................................................................................................................................................................................ 24 

1.5 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie .................................................................................................................................................................................................................. 28 
 
Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die keine Bedenken oder abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben wurde auf die Aufführung der  Stellungnahme mit 
ausführlicher Abwägung verzichtet.
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1. Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
 

 
 

Die weiteren Hinweise sind im Rahmen des Planvollzugs bzw. bei der Erschließungsplanung und Bauausführung zu 
berücksichtigen. Sie werden informatorisch in die Begründung aufgenommen. 
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FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird klargestellt, dass die Erweiterung des Geltungsbereichs nach Osten und die Aufnahme eines weiteren 
Baufensters bereits mit dem 2. Entwurf erfolgte. Der 3. Entwurf blieb diesbezüglich unverändert. 
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lärmvorbelastungen wurden im Schallgutachten berücksichtigt. 
Eine finale Schallprognose wird im Rahmen des nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens auf Grundlage der dann aktuellen Bestandssituation erarbeitet. Die Genehmigungsbehörde 
(StALU WM) wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Fachbehörden beteiligen. 
 
 
 

 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 

 
Der Hinweis zu den fehlenden Flurstücksnummer wird berücksichtigt. Die Flurstücksnummern werden entsprechend 
ergänzt. 
 
 
 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 

Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme vom 17.07.2019 wurde zur Kenntnis genommen. 

 
 
Bauplanung / Bauordnung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Straßen- und Tiefbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
FD 67 – Immissionsschutz / Abfall 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme vom 07.06.2019 wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden durch eine 
Schallimmissionsprognose sowie ein Schattenwurfgutachten nachgewiesen, dass keine Immissionskonflikte zu 
befürchten sind bzw. dass diese im Rahmen des nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens durch entsprechende Auflagen sicher ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus ist 
die Einhaltung der maßgeblichen Immissionswerte vom konkreten Vorhaben (wie Anlagenstandorte und Anlagentyp 
und -größe) abhängig. Der Bebauungsplan setzt lediglich Baufenster fest, innerhalb derer die Windenergieanlagen 
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variabel angeordnet werden können. Die Festsetzung eines Anlagentyps ist nicht Regelungsgegenstand des 
Bebauungsplans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind durch den Projektierer bzw. Betreiber im 
Genehmigungsverfahren und während des Betriebs der Anlagen zu beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
 

Naturschutz 
 
Es wird auf die untenstehende Stellungnahme und die dazugehörige Abwägung (ab Seite 11) verwiesen. 
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Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FD 70 – Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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Grünordnungsplan (GOP) 

 
Baumschutz nach §§ 18 u. 19 NatSchAG M-V 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Rodungsarbeiten sind nicht mehr vorgesehen. Der 
GOP wird dahingehend überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingriff/Kompensationsmaßnahmen 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Der GOP wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Ausgleichsbilanzierung wird auf die „Hinweise zur 
Eingriffsregelung“, Neufassung 2018 umgestellt. Der Rückbau alter Zuwegungen wird geprüft. GOP und 
UB werden entsprechend überarbeitet. 
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Die Hinweise zum Kompensationsbedarf Landschaftsbild werden zur Kenntnis genommen. Im 
Verfahrensverlauf wurde entschieden, dass die Kompensation für den Eingriff in das Landschaftsbild in 
Anlehnung an den neuen „Kompensationserlass Windenergie MV“ (06.10.2021, zuletzt ergänzt am 
17.03.2022) durchgeführt werden soll. Daher wird zur Erfüllung der Vorgaben nach § 1a Abs. 3 S. 4 
BauGB im Rahmen des B-Plan-Verfahrens auf die Festsetzung der Maßnahmen M 2 und M 12 
umgestellt und der GOP/UB entsprechend überarbeitet. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da das zwischenzeitlich anerkannte Ökokonto nicht mehr 
zur Verfügung steht, wird die neue Maßnahme M1 „Anlage einer extensiven Mähwiese; Alt Zachun“ 
aufgenommen und die Bilanzierung entsprechend überarbeitet. 
 
 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Ausgleichsbilanzierung wird auf die „Hinweise zur 
Eingriffsregelung“, Neufassung 2018 umgestellt. Die Kompensationsmaßnahmen werden geprüft. GOP 
und UB werden entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis erfolgt vor Satzungsbeschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artenschutz 

 
 

Die Hinweise zum Artenschutz/zur Datengrundlage werden dahingehend berücksichtigt, dass die 
Unterlagen entsprechend geprüft und überarbeitet werden. Sie werden auch um die Erkenntnisse 
weiterer artenschutzrechtlicher Untersuchungen (wie Bestandserfassung 2019, Horstkartierungen 2020, 
Horstkontrollen 2018-2020) ergänzt bzw. überarbeitet. Die Ergebnisse sind als tabellarische 
Zusammenfassung in Anlage 1 zum AFB dargestellt. 
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Zum Rotmilan 
 

Die Hinweise zum Rotmilan werden dahingehend berücksichtigt, dass die Unterlagen um die 
Erkenntnisse weiterer artenschutzrechtlicher Untersuchungen (wie Bestandserfassung 2019, 
Horstkartierungen 2020, Horstkontrollen 2018-2020) ergänzt bzw. überarbeitet werden. Weiterhin 
werden die Ergebnisse als tabellarische Zusammenfassung in Anlage 1 zum AFB dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Hinweis zur Maßnahme M6 wird berücksichtigt. Eine entsprechende Sicherung erfolgt vor 
Satzungsbeschluss 
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Zu den Fledermausarten 
 

Die Hinweise zu den Fledermausarten werden dahingehend berücksichtigt, dass AFB und GOP 
überarbeitet und um die Erkenntnisse einer weiteren Erfassung 2015 ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die weiteren Hinweise zu den Fledermaus-Lebensräumen werden dahingehend berücksichtigt, dass 
die Unterlagen überarbeitet werden. 
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Natura-2000-Gebiete 
 
 
 
 

Den Hinweisen zu Natura-2000-Gebieten/zur Verträglichkeitsprüfung wird nicht gefolgt. Die Art 
Schwarzstorch kommt nach den Standard-Datenbögen in den im GOP in der Umgebung des WEG 
ermittelten SPA-Gebieten nicht vor. Die Vorabschätzungen des Umweltberichtes zur Teilfortschreibung 
des Kapitels 6.5 Energie des RREP Westmecklenburg stellte in Bezug auf windkraftsensible Zielarten 
fest, dass bezüglich des WEG 18/21 für das SPA DE 2535-402 „Lewitz“ „keine erheblichen 
Beeinträchtigungen zu erwarten“ sind. Zudem liegt das WEG außerhalb des Prüfbereich der anderen 
ermittelten SPA-Gebiete. Nach dem Entwurf RREP WM sind dort „erhebliche Beeinträchtigungen der 
Brutvogel-Zielarten von vornherein unwahrscheinlich“. Dementsprechend gibt es keine Hinweise, dass 
dahingehend weiter untersucht werden muss. 
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Umweltbericht 
Der Hinweis wird dahingehend berücksichtigt, dass der Umweltbericht entsprechend überarbeitet wird. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziel 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Bewertungsergebnis 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung 
entgegenstehen. 
 

Abschließender Hinweis 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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1.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
3. Naturschutz, Wasser und Boden 

 
3.1 Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zu den Natura 2000-Gebieten werden zur Kenntnis genommen. Die Vorabschätzungen 
des Umweltberichtes zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des RREP Westmecklenburg 
stellte in Bezug auf windkraftsensible Zielarten fest, dass für das SPA DE 2535-402 „Lewitz“ bezüglich 
des WEG 18/21 „keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten“ sind. Zudem liegt das WEG 
außerhalb des Prüfbereich der anderen ermittelten SPA-Gebiete. Nach dem Entwurf des RREP WM 
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sind dort „erhebliche Beeinträchtigungen der Brutvogel-Zielarten von vornherein unwahrscheinlich“. 
Dementsprechend gibt es keine Hinweise, dass dahingehend weiter untersucht werden muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis wurde im Planverfahren beteiligt. 
 
 
 
 

3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
3.3 Boden 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt.  

 
Der Hinweis ist bei der Bauausführung zu beachten und ist bereits informatorisch in der Begründung 
enthalten. 
 
 
 
 

 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten Anlagen wurden soweit relevant bei der Bewertung der immissionsschutzrechtlichen 
Situation berücksichtigt. Berücksichtigung finden die Anlagen ebenfalls im nachgelagerten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. 
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1.5 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abteilung Naturschutz und Naturparke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Konflikte mit den Naturschutzbelangen der aufgeführten 
Ausschluss- bzw. Restriktionskriterien bestehen. 
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Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das schalltechnische Gutachten dem LUNG nicht zur Verfügung 
stand. Mit dem 3. Entwurf erfolgte eine eingeschränkte Behördenbeteiligung, da nur einige Punkte der 
Planung geändert, die Grundzüge aber beibehalten wurden. Die mit dem 3. Entwurf eingearbeiteten 
Änderungen hatten keine Auswirkungen auf die schalltechnische Situation. Das Schallgutachten wurde 
aber in den vorherigen Beteiligungsverfahren verfügbar (unter anderem Beteiligung zum geänderten 
Entwurf). Das LUNG hatte hier keine Stellungnahme abgegeben. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
es keinen Rechtsanspruch auf bestehende Immissionskontingente gibt. Im Rahmen des nachgelagerten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird das LUNG als Fachbehörde aber durch 
das StALU WM beteiligt. Ein aktuelles Schallgutachten wird dann übermittelt, so dass die 
schalltechnische Situation im Bereich des Plangebietes konkret und abschließend geprüft werden kann. 
Über Auflagen können etwaige Konflikte im Genehmigungsverfahren aber sicher ausgeschlossen 
werden. 
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